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Ursprüngliche Fassung Abfallgebührensatzung v. 12.12.2025 Neue Fassung (grüne Markierung = neu eingefügt bzw. Formulierung präzi-
siert) 

  
  
 
 
 

Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

§ 6a Festsetzung der Gebühr 

(1) Die Höhe der vom Gebührenschuldner zu entrichtenden Gebühren wird  
jeweils in einem Gebührenbescheid festgesetzt. Diese Gebühren können  
zusammen mit anderen vom Gebührenschuldner zu entrichtenden  
Abgaben, einschließlich der Grundsteuer, im jeweils gleichen  
Gebührenbescheid festgesetzt werden. 
 

(2) Der jeweilige Gebührenbescheid über die jährlich zu entrichtenden  
Gebühren (Jahresgebührenbescheid) ergeht grundsätzlich im ersten  
Quartal eines jeden Kalenderjahres für das jeweils laufende Kalenderjahr.  
Er kann jedoch jeweils auch erst zu einem späteren Zeitpunkt,  
auch erst nach der in § 7 vorgesehenen Fälligkeit von auf die  
festzusetzenden Gebühren zu leistenden Zahlungen, ergehen. 
 

(3) Sofern und soweit sich während des laufenden Kalenderjahres und nach 
Erlass des Jahresgebührenbescheids die Grundlagen für die Bemessung 
der jährlich zu entrichtenden Gebühren ändern, sodass die geänderte  
Bemessungsgrundlage im Jahresgebührenbescheid noch keine  
Berücksichtigung finden konnte, ergeht ein Bescheid über die Änderung  
des Jahresgebührenbescheids, aus welchem sich die veränderte Höhe  
der vom Gebührenschuldner für das betreffende Kalenderjahr zu  
entrichtenden Gebühren ergibt (Jahresgebührenänderungsbescheid).  



Bis zur Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids bleiben  
die in dem Jahresgebührenbescheid festgesetzten Zahlungspflichten  
bestehen.  
Unterschreitet die Summe der auf die Jahresgebühren bis zur  
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten  
Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die Jahresgebühren zu  
leistenden Zahlungen bis zu diesem Zeitpunkt nach dem  
Jahresgebührenänderungsbescheid belaufen hätten,  
hat der Gebührenschuldner den Differenzbetrag nach Erhalt des  
Jahresgebührenänderungsbescheids auszugleichen.  
Übersteigt die Summe der auf die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe  
des Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten Zahlungen den  
Betrag, auf den sich die auf die Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen  
bis zu diesem Zeitpunkt nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid  
belaufen hätten, verrechnet die Stadt den sich zugunsten des  
Gebührenschuldners ergebenden Differenzbetrag mit den von ihm  
im Übrigen zu leistenden Grundbesitzabgaben im nächsten  
Jahresgebührenbescheid; sollte der Gebührenschuldner – auch künftig –  
nicht zur Leistung weiterer Grundbesitzabgaben verpflichtet sein, 
verrechnet die Stadt den Betrag mit sonstigen offenen  
Zahlungsrückständen des Gebührenschuldners oder erstattet den  
Differenzbetrag durch Überweisung auf ein vom Gebührenschuldner  
zu benennendes Konto. 
 

(4) Der Gebührenbescheid für die jeweils nur bei Inanspruchnahme der  
entsprechenden Leistung der Stadt anfallenden Gebühren gemäß  
Ziffer 1.3, 2 und 3 des Gebührentarifs ergehen jeweils nach Erbringung  
der gebührenauslösenden Leistung durch die Stadt. 
 

(5) Innerhalb der gesetzlichen Festsetzungsfrist (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b)  
KAG NRW i. V. m. § 169 AO) kann die Stadt hinsichtlich zuvor nicht  
oder nicht in voller Höhe veranlagter Gebühren auch nach Ablauf  
des jeweiligen Erhebungszeitraums eine Nacherhebung durchführen.  
Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen die Stadt nachträglich von  



 

Tatsachen Kenntnis erlangt, die eine erstmalige oder anders zu  
beziffernde Gebührenberechnung erfordert oder ermöglicht hätten.  
Mit der (zunächst) ausbleibenden oder zu niedrigen Veranlagung  
von Gebühren geht kein Verzicht darauf einher, künftig noch (höhere)  
Abgaben zu verlangen. 

§ 7 Fälligkeit § 7 Fälligkeit 
 

 
(1) Die für das laufende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren wer-

den in Vierteljahresraten jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. 
fällig, soweit sich aus den nachstehenden Absätzen nichts anderes 
ergibt. 
 

(2) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden Jahres fällig, wenn 
der gesamte Jahresbetrag der Gebühren für die Abwasserbeseiti-
gung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zuzüglich des Jah-
resbetrages der Grundsteuer 15,00 € nicht übersteigt. 
 

(3) Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres wird der Jahresbetrag 
fällig, wenn die in (2) bezeichnete Summe von Gebühren und 
Grundsteuer insgesamt 30,00 € nicht übersteigt. 
 

(4) Der gesamte Jahresbetrag wird am 1. Juli fällig, wenn aufgrund ei-
nes entsprechenden Antrages des Gebührenschuldners gemäß § 
28 (3) Grundsteuergesetz zu diesem Zeitpunkt auch die Grund-
steuer sowie die sonstigen für das Grundstück zu zahlenden städt. 
Abgaben fällig werden. 
 

(5) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird 
die nach (1) zu entrichtende Vierteljahresrate für das laufende Ka-
lendervierteljahr sowie die nach (3) zu entrichtende Halbjahresrate 
für das laufende Kalenderjahr innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. In den Fällen der Ab-
sätze 2 und 4 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, wenn die Gebühren-
pflicht nach dem 15.8. bzw. 1.7. des Jahres erstmals entsteht. 
 

 
(1)   Die für das jeweils laufende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren wer-

den in Vierteljahresraten jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. fällig, 
soweit sich aus den nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 

(2)   Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden Jahres fällig, wenn der 
gesamte Jahresbetrag der Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Unter-
haltung sonstiger Gewässer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zu-
züglich des Jahresbetrages der Grundsteuer (Grundbesitzabgaben) 15,00 
€ nicht übersteigt. 

(3)   Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres wird der Jahresbetrag fällig, 
wenn die Summe der Grundbesitzabgaben insgesamt 30,00 € nicht über-
steigt. 

(4)    Der gesamte Jahresbetrag wird jeweils am 1.7. fällig, wenn aufgrund eines 
entsprechenden, zuvor oder gleichzeitig mit dem Gebührenbescheid, der 
erstmalig die Veränderung der Fälligkeit berücksichtigt, positiv beschiede-
nen Antrages des Gebührenschuldners zu diesem Zeitpunkt alle für das 
Grundstück zu zahlenden Grundbesitzabgaben fällig werden. Der Antrag 
auf Anpassung der Fälligkeit der Grundbesitzabgaben hin zu einer Fäl-
ligkeit des gesamten Jahresbetrags zum 1.7. eines jeden Jahres kann je 
betroffenem Grundstück nur einheitlich für sämtliche vom Gebührenschuld-
ner zu entrichtende Grundbesitzabgaben gestellt, mithin nicht auf einzelne 



(6) Die Gebühren nach Ziffern 2 und 3 des Gebührentarifs werden in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig, die Stadt kann Barzahlung Zug um Zug gegen die Annahme 
der Abfälle (Ziffer 3 des Gebührentarifs) verlangen. Die Gebühr für 
den Abfallsack und den Wertstoffsack ist sofort bar zu entrichten. 
 

hiervon erfasste Abgabenarten beschränkt werden. Auf diesen Antrag fin-
det im Übrigen § 28 Absatz 3 Grundsteuergesetz entsprechende Anwen-
dung, soweit dieser nicht unmittelbar zur Anwendung gelangt. 

(5)   Geht dem Gebührenschuldner der jeweilige Jahresgebührenbescheid erst 
nach einem der für ihn maßgeblichen, in Absätze 1 bis 4 genannten Fällig-
keitszeitpunkte zu, so sind die für den oder die vorangegangenen Fällig-
keitszeitpunkt(e) geschuldeten Zahlungen erst innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Jahresgebührenbescheids zu leisten; hinsichtlich 
der noch nicht eingetretenen Fälligkeitszeitpunkte in dem betreffenden Ka-
lenderjahr finden die allgemeinen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 
4 Anwendung.  

(6)   Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die 
nach Absatz 1 zu entrichtende Vierteljahresrate für das zu diesem Zeit-
punkt laufende Kalendervierteljahr sowie die nach Absatz 3 zu entrich-
tende Halbjahresrate für das zu diesem Zeitpunkt laufende Kalenderhalb-
jahr innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des ersten dem Gebühren-
schuldner bekanntgegebenen Gebührenbescheides fällig. In den Fällen 
der Absätze 2 und 4 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuldner bekanntgegebenen Ge-
bührenbescheides fällig, wenn die Gebührenpflicht nach dem 15.8. bzw. 
1.7. des Jahres erstmals entsteht; im Übrigen verbleibt es bei der allgemei-
nen Fälligkeitsregelung gemäß Absatz 2 bzw. Absatz 4. Ab dem Kalender-
jahr, das auf dasjenige folgt, in welchem die Gebührenpflicht begonnen hat 
und für welches die vorstehende abweichende Fälligkeitsregelung gilt, fin-
den die allgemeinen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 Anwen-
dung.  

(7)   Der vom Gebührenschuldner etwa nachzuzahlende bzw. der von der Stadt 
etwa zu erstattende Differenzbetrag zwischen den bis zur Bekanntgabe 
des Jahresgebührenänderungsbescheids auf die Jahresgebühren gelei-
steten Zahlungen und den nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid 



zu leistenden Zahlungen (§ 6a Abs. 3 S. 3 und 4) wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids zur Zahlung fällig.  

(8)   Die Gebühren nach Ziffern 2 und 3 des Gebührentarifs werden grundsätz-
lich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. Im Hinblick auf die Annahme von Abfällen auf den städtischen Abfall-
entsorgungsanlagen (Ziffer 3 des Gebührentarifs) kann die Stadt stattdes-
sen auch Zahlung Zug-um-Zug gegen die Annahme der Abfälle verlangen. 
Die Gebühr für die Abfallsäcke (Ziffer 1.3 des Gebührentarifs) ist sofort zu 
entrichten. 

(9)   Erstmals oder in veränderter Höhe nachträglich festgesetzte Gebühren 
(§ 6a Abs. 5) werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids, in dem deren erstmalige oder geänderte Festsetzung erfolgt, zur 
Zahlung fällig. 

 
Ursprüngliche Fassung Abwassergebührensatzung vom 12.12.2025  

  
Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

§ 6a Festsetzung der Gebühr 

(1) Die Höhe der vom Gebührenschuldner zu entrichtenden Gebühren wird  
jeweils in einem Gebührenbescheid festgesetzt. Diese Gebühren können  
zusammen mit anderen vom Gebührenschuldner zu entrichtenden  
Abgaben, einschließlich der Grundsteuer, im jeweils gleichen  
Gebührenbescheid festgesetzt werden. 
 

(2) Der jeweilige Gebührenbescheid über die jährlich zu entrichtenden  
Gebühren (Jahresgebührenbescheid) ergeht grundsätzlich im ersten  
Quartal eines jeden Kalenderjahres für das jeweils laufende Kalenderjahr.  
Er kann jedoch jeweils auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, auch erst  
nach der in § 7 vorgesehenen Fälligkeit von auf die festzusetzenden  



Gebühren zu leistenden Zahlungen, ergehen. 
 

(3) Sofern und soweit sich während des laufenden Kalenderjahres und nach  
Erlass des Jahresgebührenbescheids die Grundlagen für die Bemessung  
der jährlich zu entrichtenden Gebühren ändern, sodass die geänderte  
Bemessungsgrundlage im Jahresgebührenbescheid noch keine  
Berücksichtigung finden konnte, ergeht ein Bescheid über die Änderung  
des Jahresgebührenbescheids, aus welchem sich die veränderte Höhe  
der vom Gebührenschuldner für das betreffende Kalenderjahr zu  
entrichtenden Gebühren ergibt (Jahresgebührenänderungsbescheid).  
Bis zur Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids bleiben  
die in dem Jahresgebührenbescheid festgesetzten Zahlungspflichten  
bestehen.  
Unterschreitet die Summe der auf die Jahresgebühren bis zur  
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten  
Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die Jahresgebühren zu  
leistenden Zahlungen bis zu diesem Zeitpunkt nach dem  
Jahresgebührenänderungsbescheid belaufen hätten,  
hat der Gebührenschuldner den Differenzbetrag nach Erhalt des  
Jahresgebührenänderungsbescheids auszugleichen.  
Übersteigt die Summe der auf die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe  
des Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten Zahlungen den  
Betrag, auf den sich die auf die Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen  
bis zu diesem Zeitpunkt nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid  
belaufen hätten, verrechnet die Stadt den sich zugunsten des  
Gebührenschuldners ergebenden Differenzbetrag mit den von ihm im  
Übrigen zu leistenden Grundbesitzabgaben im nächsten  
Jahresgebührenbescheid; sollte der Gebührenschuldner – auch künftig –  
nicht zur Leistung weiterer Grundbesitzabgaben verpflichtet sein,  
verrechnet die Stadt den Betrag mit sonstigen offenen  
Zahlungsrückständen des Gebührenschuldners oder erstattet den  
Differenzbetrag durch Überweisung auf ein vom Gebührenschuldner  
zu benennendes Konto. 
 



 

(4) Die Schmutzwassergebühr wird im Jahresgebührenbescheid bei der  
erstmaligen Einleitung von Schmutzwasser von einem Grundstück in die  
öffentliche Abwasseranlage in dem betreffenden Erhebungszeitraum  
auf Grundlage eines von der Stadt geschätzten Wasserverbrauchs  
und in den folgenden Erhebungszeiträumen jeweils auf Grundlage des  
im Vorjahr abgelesenen Jahresfrischwasserverbrauches zunächst  
vorläufig erhoben und nach Erhalt der Mitteilung von Seiten der  
Stadtwerke Münster der im Erhebungszeitraum abgelesenen jährlichen  
Frischwassermenge durch die Stadt Münster endgültig festgesetzt.  
Die Vorauszahlungen werden auf Grundlage des jeweils geltenden  
Gebührensatzes ermittelt.  
Im Hinblick auf den etwaigen Differenzbetrag zwischen den geleisteten  
Vorauszahlungen auf die Schmutzwassergebühr und der endgültig für  
das Schmutzwasser festgesetzten Jahresgebühr erfolgt eine  
Nachzahlung bzw. Verrechnung oder Erstattung entsprechend Absatz 3  
Sätze 3 und 4.  
 

(5) Der Gebührenbescheid für die jeweils nur bei Inanspruchnahme der  
entsprechenden Leistung der Stadt anfallenden Gebühren gemäß  
Ziffern 4 und 5 des Gebührentarifs ergehen jeweils nach Erbringung  
der gebührenauslösenden Leistung durch die Stadt. 

 
(6) Innerhalb der gesetzlichen Festsetzungsfrist (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b)  

KAG NRW i. V. m. § 169 AO) kann die Stadt hinsichtlich zuvor nicht  
oder nicht in voller Höhe veranlagter Gebühren auch nach Ablauf des  
jeweiligen Erhebungszeitraums eine Nacherhebung durchführen.  
Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen die Stadt nachträglich von  
Tatsachen Kenntnis erlangt, die eine erstmalige oder anders zu  
beziffernde Gebührenberechnung erfordert oder ermöglicht hätten.  
Mit der (zunächst) ausbleibenden oder zu niedrigen Veranlagung von  
Gebühren geht kein Verzicht darauf einher, künftig noch (höhere) Abgaben  
zu verlangen. 



 
§ 7 Fälligkeit 

 
§ 7 Fälligkeit 

 
(1) Die für das laufende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren wer-

den in Vierteljahresraten jeweils als Abschlagszahlungen zum 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig, soweit sich aus den nach-
stehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 
 

(2) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.08. jeden Jahres fällig, 
wenn der gesamte Jahresbetrag der Gebühren für die Abwasserbe-
seitigung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zuzüglich des 
Jahresbetrages der Grundsteuer 15,00 € nicht übersteigt. 
 

(3) Je zur Hälfte am 15.02. und 15.08. jeden Jahres wird der Jahresbe-
trag fällig, wenn die in Abs. 2 bezeichneten Gebühren und Grund-
steuer insgesamt 30,00 € nicht übersteigt. 
 

(4) Der gesamte Jahresbetrag wird am 01. Juli fällig, wenn aufgrund 
eines entsprechenden Antrages des Gebührenschuldners gemäß § 
28 Abs. 3 Grundsteuergesetz zu diesem Zeitpunkt auch die Grund-
steuer sowie die sonstigen für das Grundstück zu zahlenden städti-
schen Abgaben fällig werden. 
 

(5) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird 
die nach Abs. 1 zu entrichtende Vierteljahresrate für das laufende 
Kalendervierteljahr sowie die nach Abs. 3 zu entrichtende Halbjah-
resrate für das laufende Kalenderjahr innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. In den Fällen 
der Absätze 2 und 4 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig, wenn die Gebührenpflicht 
nach dem 15.08. bzw. 01.07. des Jahres erstmals entsteht. 
 

(6) Die Gebühren nach Ziffern 4 und 5 des Gebührentarifs werden in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig; die Stadt kann Barzahlung Zug um Zug gegen die Annahme 
der Schlämme (Ziffer 5 des Gebührentarifs) verlangen. 

 

 
(1) Die für das jeweils laufende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren wer-

den in Vierteljahresraten – hinsichtlich des Schmutzwassers bis zur endgül-
tigen Festsetzung als Abschlagszahlungen – jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. 
und 15.11. fällig, soweit sich aus den nachstehenden Absätzen nichts an-
deres ergibt. 
 

(2) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden Jahres fällig, wenn der 
gesamte Jahresbetrag der Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Unter-
haltung sonstiger Gewässer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zu-
züglich des Jahresbetrages der Grundsteuer (Grundbesitzabgaben) 15,00 
€ nicht übersteigt. 
 

(3) Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres wird der Jahresbetrag fällig, 
wenn die Summe der Grundbesitzabgaben insgesamt 30,00 € nicht über-
steigt. 
 

(4) Der gesamte Jahresbetrag wird jeweils am 1.7. fällig, wenn aufgrund eines 
entsprechenden, zuvor oder gleichzeitig mit dem Gebührenbescheid, der 
erstmalig die Veränderung der Fälligkeit berücksichtigt, positiv beschiede-
nen Antrages des Gebührenschuldners zu diesem Zeitpunkt alle für das 
Grundstück zu zahlenden Grundbesitzabgaben fällig werden. Der Antrag 
auf Anpassung der Fälligkeit der Grundbesitzabgaben hin zu einer Fälligkeit 
des gesamten Jahresbetrags zum 1.7. eines jeden Jahres kann je betroffe-
nem Grundstück nur einheitlich für sämtliche vom Gebührenschuldner zu 
entrichtende Grundbesitzabgaben gestellt, mithin nicht auf einzelne hiervon 
erfasste Abgabenarten beschränkt werden. Auf diesen Antrag findet im Üb-
rigen § 28 Absatz 3 Grundsteuergesetz entsprechende Anwendung, soweit 
dieser nicht unmittelbar zur Anwendung gelangt. 
 



(5) Geht dem Gebührenschuldner der jeweilige Jahresgebührenbescheid erst 
nach einem der für ihn maßgeblichen, in Absätze 1 bis 4 genannten Fällig-
keitszeitpunkte zu, so sind die für den oder die vorangegangenen Fällig-
keitszeitpunkt(e) geschuldeten Zahlungen erst innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Jahresgebührenbescheids zu leisten; hinsichtlich der 
noch nicht eingetretenen Fälligkeitszeitpunkte in dem betreffenden Kalen-
derjahr finden die allgemeinen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 
Anwendung. 
 

(6) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die 
nach Absatz 1 zu entrichtende Vierteljahresrate für das zu diesem Zeitpunkt 
laufende Kalendervierteljahr sowie die nach Absatz 3 zu entrichtende Halb-
jahresrate für das zu diesem Zeitpunkt laufende Kalenderhalbjahr innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuldner be-
kanntgegebenen Gebührenbescheides fällig. In den Fällen der Absätze 2 
und 4 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
ersten dem Gebührenschuldner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig, wenn die Gebührenpflicht nach dem 15.8. bzw. 1.7. des Jahres erst-
mals entsteht; im Übrigen verbleibt es bei der allgemeinen Fälligkeitsrege-
lung gemäß Absatz 2 bzw. Absatz 4. Ab dem Kalenderjahr, das auf dasje-
nige folgt, in welchem die Gebührenpflicht begonnen hat und für welches 
die vorstehende abweichende Fälligkeitsregelung gilt, finden die allgemei-
nen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 Anwendung. 
 

(7) Der vom Gebührenschuldner etwa nachzuzahlende bzw. der von der Stadt 
etwa zu erstattende Differenzbetrag zwischen den bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids auf die Jahresgebühren geleisteten 
Zahlungen und den nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid zu lei-
stenden Zahlungen (§ 6a Abs. 3 S. 3 und 4) wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids zur Zahlung fällig. 
Dies gilt für den etwaigen Differenzbetrag zwischen den geleisteten Voraus-
zahlungen auf die Schmutzwassergebühr und der endgültig für das 
Schmutzwasser festgesetzten Jahresgebühr (§ 6a Abs. 4) entsprechend. 
 



(8) Die Gebühren nach Ziffern 4 und 5 des Gebührentarifs werden grundsätz-
lich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. 
 

(9) Erstmals oder in veränderter Höhe nachträglich festgesetzte Gebühren 
(§ 6a Abs. 6) werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids, in dem deren erstmalige oder geänderte Festsetzung erfolgt, zur 
Zahlung fällig. 

 
Ursprüngliche Fassung Gewässergebührensatzung (Satzung der 
Stadt Münster über die Erhebung von Gebühren für den Unterhal-
tungsverband für sonstige Gewässer) vom 12.12.2025: 

 

  

Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 

§ 4a Entstehen, Änderung und Beendigung der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, der dem Monat  
folgt, in dem ein Grundstück erstmalig in das seitliche Einzugsgebiet eines  
Gewässers fällt, für welches ein mittels Gebühr zur Umlage vorgesehener  
Unterhaltungsaufwand anfällt. 
 

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert  
oder erhöht sich die Gebühr vom Ersten des Monats, der dem Monat folgt,  
in welchem die Änderung eingetreten ist. 
 

(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem ein  
Grundstück aus dem seitlichen Einzugsgebiet eines Gewässers  
herausfällt, für welches ein mittels Gebühr zur Umlage vorgesehener  
Unterhaltungsaufwand anfällt. Der Gebührenpflichtige hat dies  
nachzuweisen. 
 

(4) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Bei Entstehung der  



 

Nach (dem neu eingefügten) § 4a wird folgender § 4b eingefügt: 

§ 4b Festsetzung der Gebühr 

(1) Die Höhe der vom Gebührenschuldner (vgl. § 3) zur Abgeltung des Auf-
wands für die Unterhaltung der sonstigen Gewässer zu entrichtenden Ge-
bühren wird jeweils in einem Gebührenbescheid festgesetzt. Diese Gebüh-
ren können zusammen mit anderen vom Gebührenschuldner zu entrichten-
den Abgaben, einschließlich der Grundsteuer, im jeweils gleichen Gebüh-
renbescheid festgesetzt werden. 
 

(2) Der jeweilige Gebührenbescheid über die jährlich zu entrichtenden Gebüh-
ren (Jahresgebührenbescheid) ergeht grundsätzlich im ersten Quartal eines 
jeden Kalenderjahres für das jeweils laufende Kalenderjahr. Er kann jedoch 
jeweils auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, auch erst nach der in § 5 
vorgesehenen Fälligkeit von auf die festzusetzenden Gebühren zu leisten-
den Zahlungen, ergehen. 
 

(3) Sofern und soweit sich während des laufenden Kalenderjahres und nach 
Erlass des Jahresgebührenbescheids die Grundlagen für die Bemessung 
der jährlich zu entrichtenden Gebühren ändern, sodass die geänderte Be-
messungsgrundlage im Jahresgebührenbescheid noch keine Berücksichti-
gung finden konnte, ergeht ein Bescheid über die Änderung des Jahresge-
bührenbescheids, aus welchem sich die veränderte Höhe der vom Gebüh-
renschuldner für das betreffende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren 

Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres ist Erhebungszeitraum  
der Restteil dieses Jahres; bei Beendigung der Gebührenpflicht während  
eines Kalenderjahres ist Erhebungszeitraum der bis zum  
Beendigungszeitpunkt bereits vergangene Teil dieses Jahres. 

 



ergibt (Jahresgebührenänderungsbescheid). Bis zur Bekanntgabe des Jah-
resgebührenänderungsbescheids bleiben die in dem Jahresgebührenbe-

scheid festgesetzten Zahlungspflichten bestehen. Unterschreitet die 
Summe der auf die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe des Jahresgebüh-
renänderungsbescheids geleisteten Zahlungen den Betrag, auf den sich die 
auf die Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu diesem Zeitpunkt 
nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid belaufen hätten, hat der Ge-
bührenschuldner den Differenzbetrag nach Erhalt des Jahresgebührenän-
derungsbescheids auszugleichen. Übersteigt die Summe der auf die Jah-
resgebühren bis zur Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbe-
scheids geleisteten Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die Jahres-
gebühren zu leistenden Zahlungen bis zu diesem Zeitpunkt nach dem Jah-
resgebührenänderungsbescheid belaufen hätten, verrechnet die Stadt den 
sich zugunsten des Gebührenschuldners ergebenden Differenzbetrag mit 
den von ihm im Übrigen zu leistenden Grundbesitzabgaben im nächsten 
Jahresgebührenbescheid; sollte der Gebührenschuldner – auch künftig – 
nicht zur Leistung weiterer Grundbesitzabgaben verpflichtet sein, verrech-
net die Stadt den Betrag mit sonstigen offenen Zahlungsrückständen des 
Gebührenschuldners oder erstattet den Differenzbetrag durch Überweisung 
auf ein vom Gebührenschuldner zu benennendes Konto. 

 
(4) Innerhalb der gesetzlichen Festsetzungsfrist (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b) KAG 

NRW i. V. m. § 169 AO) kann die Stadt hinsichtlich zuvor nicht oder nicht in 
voller Höhe veranlagter Gebühren auch nach Ablauf des jeweiligen Erhe-
bungszeitraums eine Nacherhebung durchführen. Dies gilt insbesondere in 
Fällen, in denen die Stadt nachträglich von Tatsachen Kenntnis erlangt, die 
eine erstmalige oder anders zu beziffernde Gebührenberechnung erfordert 
oder ermöglicht hätten. Mit der (zunächst) ausbleibenden oder zu niedrigen 
Veranlagung von Gebühren geht kein Verzicht darauf einher, künftig noch 
(höhere) Abgaben zu verlangen. 

 
 
 

§ 5 Fälligkeit § 5 Fälligkeit 
  



(1) Die für das laufende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren wer- 
den aus den voraussichtlichen Jahreskosten ermittelt. 

 
(2) Die zu entrichtenden Gebühren werden in Vierteljahresraten jeweils 

zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig, soweit sich aus nach-
stehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 
 

(3) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.08. fällig, wenn der ge-
samte Jahresbetrag der Gebühren nach dieser Satzung sowie für 
die Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung 
zuzüglich des Jahresbetrages der Grundsteuer 15 € nicht über-
steigt. 
 

(4) Je zur Hälfte am 15.02. und 15.08. wird der Jahresbetrag fällig, 
wenn die in Abs. 3 bezeichneten Gebühren und Grundsteuer insge-
samt 30 € nicht übersteigen. 
 

(5) Der gesamte Jahresbetrag wird am 01.07. fällig, wenn aufgrund ei-
nes entsprechenden Antrages der Gebührenschuldner gem. § 28 
Abs. 3 Grundsteuergesetz zu diesem Zeitpunkt auch die Grund-
steuer sowie die sonstigen für das Grundstück zu zahlenden städti-
schen Abgaben fällig werden. 
 

(6) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird 
die nach Abs. 2 zu entrichtende Vierteljahresrate sowie die nach 
Abs. 4 zu entrichtende Halbjahresrate innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. In den Fällen 
der Absätze 3 und 5 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig, wenn die Gebührenpflicht 
nach dem 15.8. bzw. 1.7. des Jahres erstmals entstanden ist. 

 

(1) Die für das jeweils laufende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren wer-
den in Vierteljahresraten jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. fällig, 
soweit sich aus nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 
 

(2) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden Jahres fällig, wenn der 
gesamte Jahresbetrag der Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Unter-
haltung sonstiger Gewässer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zu-
züglich des Jahresbetrages der Grundsteuer (Grundbesitzabgaben) 15,00 
€ nicht übersteigt. 
 

(3) Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres wird der Jahresbetrag fällig, 
wenn die Summe der Grundbesitzabgaben insgesamt 30,00 € nicht über-
steigt. 
 

(4) Der gesamte Jahresbetrag wird jeweils am 1.7. fällig, wenn aufgrund eines 
entsprechenden, zuvor oder gleichzeitig mit dem Gebührenbescheid, der 
erstmalig die Veränderung der Fälligkeit berücksichtigt, positiv beschiede-
nen Antrages des Gebührenschuldners zu diesem Zeitpunkt alle für das 
Grundstück zu zahlenden Grundbesitzabgaben fällig werden. Der Antrag 
auf Anpassung der Fälligkeit der Grundbesitzabgaben hin zu einer Fälligkeit 
des gesamten Jahresbetrags zum 1.7. eines jeden Jahres kann je betroffe-
nem Grundstück nur einheitlich für sämtliche vom Gebührenschuldner zu 
entrichtende Grundbesitzabgaben gestellt, mithin nicht auf einzelne hiervon 
erfasste Abgabenarten beschränkt werden. Auf diesen Antrag findet im Üb-
rigen § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz entsprechende Anwendung, soweit 
dieser nicht unmittelbar zur Anwendung gelangt. 
 

(5) Geht dem Gebührenschuldner der jeweilige Jahresgebührenbescheid erst 
nach einem der für ihn maßgeblichen, in Absätze 1 bis 4 genannten Fällig-
keitszeitpunkte zu, so sind die für den oder die vorangegangenen Fällig-
keitszeitpunkt(e) geschuldeten Zahlungen erst innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Jahresgebührenbescheids zu leisten; hinsichtlich der 



noch nicht eingetretenen Fälligkeitszeitpunkte in dem betreffenden Kalen-
derjahr finden die allgemeinen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 
Anwendung.  
 

(6) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die 
nach Absatz 1 zu entrichtende Vierteljahresrate für das zu diesem Zeitpunkt 
laufende Kalendervierteljahr sowie die nach Absatz 3 zu entrichtende Halb-
jahresrate für das zu diesem Zeitpunkt laufende Kalenderhalbjahr innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuldner be-
kanntgegebenen Gebührenbescheides fällig. In den Fällen der Absätze 2 
und 4 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
ersten dem Gebührenschuldner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig, wenn die Gebührenpflicht nach dem 15.8. bzw. 1.7. des Jahres erst-
mals entsteht; im Übrigen verbleibt es bei der allgemeinen Fälligkeitsrege-
lung gemäß Absatz 2 bzw. Absatz 4. Ab dem Kalenderjahr, das auf dasje-
nige folgt, in welchem die Gebührenpflicht begonnen hat und für welches 
die vorstehende abweichende Fälligkeitsregelung gilt, finden die allgemei-
nen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 Anwendung. 
 

(7) Der vom Gebührenschuldner etwa nachzuzahlende bzw. der von der Stadt 
etwa zu erstattende Differenzbetrag zwischen den bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids auf die Jahresgebühren geleisteten 
Zahlungen und den nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid zu lei-
stenden Zahlungen (§ 4b Abs. 3 S. 3 und 4) wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids zur Zahlung fällig.  
 

(8) Erstmals oder in veränderter Höhe nachträglich festgesetzte Gebühren 
(§ 4b Abs. 4) werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids, in dem deren erstmalige oder geänderte Festsetzung erfolgt, zur 
Zahlung fällig. 

  
  



Ursprüngliche Fassung Straßenreinigungsgebührensatzung vom 
12.12.2025 
 Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

§ 6a Festsetzung der Gebühr 

(1) Die Höhe der vom Gebührenschuldner zu entrichtenden Gebühren wird je-
weils in einem Gebührenbescheid festgesetzt. Diese Gebühren können zu-
sammen mit anderen vom Gebührenschuldner zu entrichtenden Abgaben, 
einschließlich der Grundsteuer, im jeweils gleichen Gebührenbescheid fest-
gesetzt werden. 

(2)   Der jeweilige Gebührenbescheid über die jährlich zu entrichtenden Gebüh-
ren (Jahresgebührenbescheid) ergeht grundsätzlich im ersten Quartal ei-
nes jeden Kalenderjahres für das jeweils laufende Kalenderjahr. Er kann 
jedoch jeweils auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, auch erst nach der 
in § 7 vorgesehenen Fälligkeit von auf die festzusetzenden Gebühren zu 
leistenden Zahlungen, ergehen. 

(3) Sofern und soweit sich während des laufenden Kalenderjahres und nach 
Erlass des Jahresgebührenbescheids die Grundlagen für die Bemessung 
der jährlich zu entrichtenden Gebühren ändern, sodass die geänderte Be-
messungsgrundlage im Jahresgebührenbescheid noch keine Berücksich-
tigung finden konnte, ergeht ein Bescheid über die Änderung des Jahres-
gebührenbescheids, aus welchem sich die veränderte Höhe der vom Ge-
bührenschuldner für das betreffende Kalenderjahr zu entrichtenden Ge-
bühren ergibt (Jahresgebührenänderungsbescheid). Bis zur Bekanntgabe 
des Jahresgebührenänderungsbescheids bleiben die in dem Jahresgebüh-
renbescheid festgesetzten Zahlungspflichten bestehen. Unterschreitet die 
Summe der auf die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe des Jahresge-
bührenänderungsbescheids geleisteten Zahlungen den Betrag, auf den 
sich die auf die Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu diesem 
Zeitpunkt nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid belaufen hätten, 



hat der Gebührenschuldner den Differenzbetrag nach Erhalt des Jahres-
gebührenänderungsbescheids auszugleichen. Übersteigt die Summe der 
auf die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe des Jahresgebührenände-
rungsbescheids geleisteten Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die 
Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu diesem Zeitpunkt nach 
dem Jahresgebührenänderungsbescheid belaufen hätten, verrechnet die 
Stadt den sich zugunsten des Gebührenschuldners ergebenden Differenz-
betrag mit den von ihm im Übrigen zu leistenden Grundbesitzabgaben im 
nächsten Jahresgebührenbescheid; sollte der Gebührenschuldner – auch 
künftig – nicht zur Leistung weiterer Grundbesitzabgaben verpflichtet sein, 
verrechnet die Stadt den Betrag mit sonstigen offenen Zahlungsrückstän-
den des Gebührenschuldners oder erstattet den Differenzbetrag durch 
Überweisung auf ein vom Gebührenschuldner zu benennendes Konto. 

(4)  Innerhalb der gesetzlichen Festsetzungsfrist (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b) KAG 
NRW i. V. m. § 169 AO) kann die Stadt hinsichtlich zuvor nicht oder nicht 
in voller Höhe veranlagter Gebühren auch nach Ablauf des jeweiligen Er-
hebungszeitraums eine Nacherhebung durchführen. Dies gilt insbeson-
dere in Fällen, in denen die Stadt nachträglich von Tatsachen Kenntnis er-
langt, die eine erstmalige oder anders zu beziffernde Gebührenberechnung 
erfordert oder ermöglicht hätten. Mit der (zunächst) ausbleibenden oder zu 
niedrigen Veranlagung von Gebühren geht kein Verzicht darauf einher, 
künftig noch (höhere) Abgaben zu verlangen. 

 

 
 
§ 7 Fälligkeit 

 
§ 7 Fälligkeit 

 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseiten ent-

lang der Straßen, durch die das Grundstück erschlossen ist (Front-
länge) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen.  
 

 
(1) Die für das jeweils laufende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren wer-

den in Vierteljahresraten jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. fällig, 
soweit sich aus den nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 
 



(2) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden Jahres fällig, wenn 
der gesamte Jahresbetrag der Gebühren für die Abwasserbeseiti-
gung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zuzüglich des Jah-
resbetrages der Grundsteuer 15,00 € nicht übersteigt. 
 

(3) Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres wird der Jahresbetrag 
fällig, wenn die in (2) bezeichnete Summe von Gebühren und 
Grundsteuer insgesamt 30,00 € nicht übersteigt. 
 

(4) Der gesamte Jahresbetrag wird am 1. Juli fällig, wenn aufgrund ei-
nes entsprechenden Antrages des Gebührenschuldners gemäß § 
28 (3) Grundsteuergesetz zu diesem Zeitpunkt auch die Grund-
steuer sowie die sonstigen für das Grundstück zu zahlenden städt. 
Abgaben fällig werden. 
 

(5) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird 
die nach (1) zu entrichtende Vierteljahresrate für das laufende Ka-
lendervierteljahr sowie die nach (3) zu entrichtende Halbjahresrate 
für das laufende Kalenderjahr innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. In den Fällen der Ab-
sätze 2 und 4 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, wenn die Gebühren-
pflicht nach dem 15.08. bzw. 01.07. des Jahres erstmals entsteht. 

 

(2) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden Jahres fällig, wenn der 
gesamte Jahresbetrag der Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Unter-
haltung sonstiger Gewässer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zu-
züglich des Jahresbetrages der Grundsteuer (Grundbesitzabgaben) 15,00 
€ nicht übersteigt. 
 

(3) Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres wird der Jahresbetrag fällig, 
wenn die Summe der Grundbesitzabgaben insgesamt 30,00 € nicht über-
steigt. 
 

(4) Der gesamte Jahresbetrag wird am 1.7. fällig, wenn aufgrund eines entspre-
chenden, zuvor oder gleichzeitig mit dem Gebührenbescheid, der erstmalig 
die Veränderung der Fälligkeit berücksichtigt, positiv beschiedenen Antra-
ges des Gebührenschuldners zu diesem Zeitpunkt alle für das Grundstück 
zu zahlenden Grundbesitzabgaben fällig werden. Der Antrag auf Anpas-
sung der Fälligkeit der Grundbesitzabgaben hin zu einer Fälligkeit des ge-
samten Jahresbetrags zum 1.7. eines jeden Jahres kann je betroffenem 
Grundstück nur einheitlich für sämtliche vom Gebührenschuldner zu ent-
richtende Grundbesitzabgaben gestellt, mithin nicht auf einzelne hiervon er-
fasste Abgabenarten beschränkt werden. Auf diesen Antrag findet im Übri-
gen § 28 Absatz 3 Grundsteuergesetz entsprechende Anwendung, soweit 
dieser nicht unmittelbar zur Anwendung gelangt.  
 

(5) Geht dem Gebührenschuldner der jeweilige Jahresgebührenbescheid erst 
nach einem der für ihn maßgeblichen, in Absätze 1 bis 4 genannten Fällig-
keitszeitpunkte zu, so sind die für den oder die vorangegangenen Fällig-
keitszeitpunkt(e) geschuldeten Zahlungen erst innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Jahresgebührenbescheids zu leisten; hinsichtlich der 
noch nicht eingetretenen Fälligkeitszeitpunkte in dem betreffenden Kalen-
derjahr finden die allgemeinen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 
Anwendung. 
 

(6) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die 
nach Absatz 1 zu entrichtende Vierteljahresrate für das zu diesem Zeitpunkt 



laufende Kalendervierteljahr sowie die nach Absatz 3 zu entrichtende Halb-
jahresrate für das zu diesem Zeitpunkt laufende Kalenderhalbjahr innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuldner be-
kanntgegebenen Gebührenbescheides fällig. In den Fällen der Absätze 2 
und 4 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
ersten dem Gebührenschuldner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig, wenn die Gebührenpflicht nach dem 15.8. bzw. 1.7. des Jahres erst-
mals entsteht; im Übrigen verbleibt es bei der allgemeinen Fälligkeitsrege-
lung gemäß Absatz 2 bzw. Absatz 4. Ab dem Kalenderjahr, das auf dasje-
nige folgt, in welchem die Gebührenpflicht begonnen hat und für welches 
die vorstehende abweichende Fälligkeitsregelung gilt, finden die allgemei-
nen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 Anwendung. 
 

(7) Der vom Gebührenschuldner etwa nachzuzahlende bzw. der von der Stadt 
etwa zu erstattende Differenzbetrag zwischen den bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids auf die Jahresgebühren geleisteten 
Zahlungen und den nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid zu lei-
stenden Zahlungen (§ 6a Abs. 3 S. 3 und 4) wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids zur Zahlung fällig. 
 

(8) Erstmals oder in veränderter Höhe nachträglich festgesetzte Gebühren 
(§ 6a Abs. 4) werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids, in dem deren erstmalige oder geänderte Festsetzung erfolgt, zur 
Zahlung fällig. 
 

 


